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§ 7 FGG 2019 Zeitpunkt der
Anwendung der Sorgfaltspflichten

 FGG 2019 - Finanzmarkt-Geldwäschegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Die Feststellung und Überprüfung der Identität des Kunden, des wirtschaftlichen Eigentümers, des Treugebers

und des Treuhänders (§ 6 Abs. 1 Z 1, 2 und 5) und die Einholung und Überprüfung von Informationen über den

Zweck und die angestrebte Art der Geschäftsbeziehung und über die Herkunft der eingesetzten Mittel (§ 6 Abs. 1

Z 3 und 4) hat vor Begründung einer Geschäftsbeziehung und vor Ausführung einer gelegentlichen Transaktion zu

erfolgen. Die Feststellung und Überprüfung der Identität einer vertretungsbefugten natürlichen Person (§ 6 Abs. 1

Schlussteil) hat zu erfolgen, wenn sich diese auf ihre Vertretungsbefugnis beruft. Zu Beginn einer neuen

Geschäftsbeziehung mit einem Rechtsträger gemäß § 1WiEReG haben die Verpflichteten einen Auszug aus dem

Register der wirtschaftlichen Eigentümer gemäß § 9 oder § 10 WiEReG als Nachweis der Registrierung der

wirtschaftlichen Eigentümer einzuholen. Zu Beginn einer neuen Geschäftsbeziehung mit einer Gesellschaft, einem

Trust, einer Stiftung, einer mit einer Stiftung vergleichbaren juristischen Person oder mit einer trustähnlichen

Rechtsvereinbarung mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland, die mit einem Rechtsträger

im Sinne des § 1 WiEReG vergleichbar sind, haben die Verpflichteten einen Nachweis der Registrierung oder einen

Auszug einzuholen, sofern dessen wirtschaftliche Eigentümer in einem den Anforderungen der Art. 30 oder 31 der

Richtlinie (EU) 2015/849 entsprechendem Register registriert werden müssen.

2. (2)Abweichend von Abs. 1 können die Verpflichteten die Überprüfung der Identität des Kunden, des

wirtschaftlichen Eigentümers und des Treugebers erst während der Begründung einer Geschäftsbeziehung

abschließen, wenn dies notwendig ist, um den normalen Geschäftsablauf nicht zu unterbrechen und ein geringes

Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht. In diesem Fall werden die betreffenden

Verfahren so bald wie möglich nach dem ersten Kontakt abgeschlossen.

3. (3)Abweichend von Abs. 1 ist die Eröffnung eines Bankkontos – einschließlich Konten, über die

Wertpapiertransaktionen vorgenommen werden können – bei einem Verpflichteten zulässig, sofern ausreichend

sichergestellt ist, dass Transaktionen von dem Kunden oder für den Kunden erst vorgenommen werden, wenn

die Sorgfaltspflichten gemäß § 6 Abs. 1 Z 1 bis 5 vollständig erfüllt sind.

4. (4)Bei Lebensversicherungsverträgen haben Versicherungsunternehmen neben den Sorgfaltspflichten gegenüber

Kunden und wirtschaftlichen Eigentümern auch hinsichtlich der Begünstigten von Lebensversicherungsverträgen

die folgenden Sorgfaltspflichten zu erfüllen:

1. 1.bei Begünstigten, deren Identität als namentlich genannte Person oder Rechtsvereinbarung festgestellt

wurde, hält das Versicherungsunternehmen die Namen der betreffenden Personen fest;

2. 2.bei Begünstigten, die nach Merkmalen, Gattung oder auf andere Weise bestimmt werden, haben

Versicherungsunternehmen ausreichende Informationen über diese Begünstigten einzuholen, um

sicherzugehen, dass sie zum Zeitpunkt der Auszahlung in der Lage sein werden, deren Identität

festzustellen.

Die Versicherungsunternehmen haben in den in Z 1 und 2 genannten Fällen die Identität der Begünstigten vor
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der Auszahlung zu überprüfen. Wird der Lebensversicherungsvertrag ganz oder teilweise von einen Dritten

übernommen oder wird ein Anspruch aus diesem Vertrag ganz oder teilweise an einen Dritten abgetreten, so

haben die über diese Übernahme oder Abtretung unterrichteten Versicherungsunternehmen die Identität des

neuen Kunden bzw. des wirtschaftlichen Eigentümers zu dem Zeitpunkt festzustellen und zu überprüfen, zu dem

die Ansprüche aus dem Vertrag an die natürliche oder juristische Person oder die Rechtsvereinbarung abgetreten

werden oder von dieser übernommen werden.

5. (5)Wenn die Begünstigten von Trusts oder von ähnlichen Rechtsvereinbarungen nach besonderen Merkmalen

oder nach der Gattung bestimmt werden, haben die Verpflichteten ausreichende Informationen über die

Begünstigten einzuholen, um sicherzugehen, dass sie zum Zeitpunkt der Auszahlung oder zu dem Zeitpunkt, zu

dem ein Begünstigter seine erworbenen Rechte wahrnimmt, in der Lage sein werden, die Identität des

Begünstigten festzustellen. Die Identität der Begünstigten ist jedenfalls vor der Auszahlung zu überprüfen.

6. (6)Die Verpflichteten haben die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden nicht nur auf alle neuen Kunden, sondern

zu geeigneter Zeit auch auf die bestehende Kundschaft auf risikobasierter Grundlage anzuwenden. Dies ist

insbesondere dann der Fall, wenn sich bei einem Kunden maßgebliche Umstände ändern oder wenn der

Verpflichtete rechtlich verpflichtet ist, den Kunden im Laufe des betreffenden Kalenderjahres zu kontaktieren, um

etwaige einschlägige Informationen über den oder die wirtschaftlichen Eigentümer zu überprüfen, oder wenn der

Verpflichtete gemäß der Richtlinie 2011/16/EU des Rates dazu verpflichtet ist.

7. (7)Wenn die Verpflichteten ihren Sorgfaltspflichten gegenüber einem Kunden, mit Ausnahme von § 6 Abs. 1 Z 6

und 7 nicht nachkommen oder nachkommen können, dürfen sie keine Transaktion über ein Bankkonto

vornehmen, keine Geschäftsbeziehung begründen und keine Transaktionen ausführen. Zudem müssen sie eine

bereits bestehende Geschäftsbeziehung beenden. Versicherungsunternehmen dürfen bei

Lebensversicherungsverträgen keine Geschäftsbeziehung begründen und keine Transaktion durchführen, wenn

sie ihren Sorgfaltspflichten gegenüber einem Kunden oder einem Begünstigten nicht nachkommen oder

nachkommen können. Betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen dürfen keine Transaktion durchführen, wenn sie

ihren Sorgfaltspflichten gegenüber einem Kunden nicht nachkommen oder nachkommen können. In Fällen des

§ 6 Abs. 1 Z 6 kann eine Transaktion bis zum Abschluss der erforderlichen Prüfschritte aufgehalten werden. In

allen Fällen haben die Verpflichteten in Erwägung zu ziehen, in Bezug auf den Kunden eine Verdachtsmeldung

gemäß § 16 an die Geldwäschemeldestelle zu erstatten.

8. (8)Die Entgegennahme und der Erwerb von Wertpapieren für

1. 1.Wertpapierkonten (§ 11 Depotgesetz) und

2. 2.Geschäftsbeziehungen gemäß § 12 Depotgesetz,

die vor dem 1. August 1996 eröffnet oder eingegangen worden sind, sind nur dann zulässig, wenn zuvor die

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß § 6 angewandt worden sind. Die Veräußerung von Wertpapieren

und die Auszahlung von Guthaben und Erträgen von Wertpapierkonten (§ 11 Depotgesetz) und aus

Geschäftsbeziehungen gemäß § 12 Depotgesetz darf nur dann erfolgen, wenn zuvor die Sorgfaltspflichten

gegenüber Kunden gemäß § 6 angewandt worden sind.

9. (9)Auf bestehende Sparkonten gemäß § 31 BWG dürfen, sofern die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß

§ 6 noch nicht angewandt worden sind, weder Einzahlungen geleistet noch entgegengenommen werden oder

Beträge aus Überweisungen auf solche Sparkonten gutgeschrieben werden.

10. (10)Sparkonten, bei denen die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß § 6 noch nicht angewandt worden

sind, sind als besonders gekennzeichnete Konten zu führen. Ein- und Auszahlungen auf und von diesen Konten

dürfen erst durchgeführt und Überweisungen erst gutgeschrieben werden, wenn die Sorgfaltspflichten

gegenüber Kunden gemäß § 6 angewandt worden sind.

11. (11)Bestehende anonyme Schließfächer dürfen, sofern die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß § 6 noch

nicht angewandt worden sind, nicht verwendet werden und sind als besonders gekennzeichnet zu führen. Diese

dürfen erst in irgendeiner Weise verwendet werden, wenn die Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden gemäß § 6

angewandt worden sind.

In Kraft seit 10.01.2020 bis 31.12.9999
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